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Zur Frage der Schulärzte.
1. Die städtische Schuldeputation in Berlin hat den Gemeinde-

behörden folgende, die Aufgabe und Stellung der Schulärzte betr. Vor-
schlage zur Genehmigung unterbreitet: „Für jede Gemeindeschule wird
ein Schularzt vom Magistrat vertragsmäßig angenommen. Einem Arzte

dürfen höchstens sechs Schulen übertragen werden. Dem Schularzt liegt
ob: 1. Die Prüfung der für den ersten Eintritt in die Schule angemeldeten

Kinder auf körperliche Schulfähigkeit. 2. Die Prüfung der für den

Nebenunterricht vorgeschlagenen Kinder auf körperliche und physische

Mängel, insbesondere auch auf die etwaigen Fehler der Sinnesorgane.
3. Auf Ersuchen der Schulkommission bezw. des Rektors die Prüfung
eines angeblich durch Krankheit am Schulbesuch verhinderten Kindes.

4. Die Abgabe eines mündlichen oder schriftlichen, von den zuständigen

Organen der Schnlverwaltnng erforderlichen Gutachtens g,) über ver-

mutete oder beobachtete Fälle ansteckender Krankheiten oder körperliche

Behinderung von Schulkindern; b) über vermutete oder beobachtete, die

Gesundheit der Lehrer oder Schüler benachteiligende Einrichtungen des

Schulhauses und seiner Geräte. 5. In Zwischenräumen von 14 Tagen

-eine Sprechstunde im Schulhause zu halten, in der die Lehrer den Arzt
um Rat fragen, auch Kinder dem Arzt vorstellen können. Der Schul-

arzt ist verpflichtet, das Schulhaus oder die einzelnen Klassen während
oder außerhalb des Unterrichts nach vorheriger Anmeldung beim Rektor

in bestimmten Zeiträumen zu besuchen und die von ihm etwa beobach-

teten hygienischen Mängel dem Rektor mitzuteilen. Die in amtlicher

Eigenschaft gemachten Beobachtungen darf er nur nach Genehmigung
der Schuldeputation veröffentlichen. Die Schulärzte werden periodisch zu

Beratungen berufen, welche von einem dazu vom Vorsitzenden der Schulde-

putation bestimmten Mitgliede der Schuldeputation geleitet werden.

Der Schularzt erhält für jede Schule ein Honorar von jährlich
Mark."

2. Der Verein der Rektoren Berlins und der Provinz Branden

bürg hat zu der Schularztfrage folgende Leitsätze angenommen: „1. Die

Mitwirkung der Ärzte zur Lösung schulhygienischer Fragen ist wünschen?-

wert a) bezüglich der Begutachtung von Schulbauplänen und der hygie-

nischen Beaufsichtigung der Schulgebäude und Schuleinrichtungen, b) be-

züglich des theoretischen Weiterausbaues der Schul-Gesundheitspflege,

«) bezüglich des Verhütens ansteckender Krankheiten durch die Schüler,

à) bezüglich der Untersuchung körperlich nicht normaler Schüler. 2. Diese

Aufgaben sind staatlich oder städtisch angestellten Ärzten im Nebenamt
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zu übertragen. Diese haben alle zwei bis drei Jahre eine hygienische

Besichtigung der Schulgebäude ihres Bezirkes vorzunehmen. 3. Außer-
ordentliche Untersuchungen des Gesundheitszustandes sämtlicher Schüler
einzelner Schulen behufs Sammlung statistischen Materials zur weitern

Ausbildung der Schul-Gesundheitspflege können Ärzten auf ihr Ansuchen

nur von der vorgesetzten Schulbehörde gestattet werden. 4) Ein fort-
laufende hygienische Beobachtung der Schulkinder sowie eine hygienische

Überwachung der Schulärzte ist entschieden abzulehnen. 5. Eine genü-
gende hygienische Beaufsichtigung der Schüler wird geleistet durch eine

neu zu schaffende amtliche Beziehung zwischen dem Schulleiter und dem

zuständigen Arzte, welche es dem erstern ermöglicht, in besondern Fällen
eine ärztliche Untersuchung von Schülern zu veranlassen. 6. Jede Schul-
deputation muß ebenso, wie Vertreter der Volksschulen, auch einen schul-

hygienisch vorgebildeten Arzt zu ihren wahlberechtigten Mitgliedern zählen.
7. Zur befriedigenden Lösung schulhygienischer Fragen ist eine eingehende

hygienische Borbildung der Lehrer notwendig. 8. Pflicht des Schulleiters
bleibt es, bei der zuständigen Behörde dahin Hu wirken, daß die Ein-
richtungen der von ihm geleiteten Schule den Anforderungen der Schul-
Hygiene entsprechen."

Der naturkundliche
Unterricht in der Sekundarschute.

sCin vortrag.)
(Fortsetzung.)

Der naturkundliche Unterricht auf der Sekundarschulstufe hat sich

eug an die Primärschule anzuschließen. Besteht jetzt ein solcher enger

Anschluß? Ich behaupte nein. Ohne Rücksicht auf das schon Behandelte

reihen sich die Stoffgebiete der Sekundärschule an diejenigen der Primär-
schule. Auch der Lehrgang ist ein anderer. In der Primärschule finden
wir eine ziemlich weitgehende Konzession an die Kouzentrationsidee,
wenn auch in den Anfängen (3. Schuljahr) sicher unpassend.

Da finden wir im 3. Klassen-Lesebuch von Gerold Eberhard den

naturkundlichen Stoff mit Sprachübungen verquickt. Da finden wir Be-

schreibungen wie: Die Nelke, Holder, Gerste, s'Biali u. s. w. an den

trockenen Sprachübungsstoff geknüpft.
Gerade dieser und der folgenden Stufe fällt die Aufgabe zu, für

den Unterricht in der Naturkunde, Geographie, Geschichte den Boden zu

legen. Die Einführung sollte liebevoller sein. Hinaus, drum mit den
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